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Interventionshilfe bei Eskalation 

 

Eskalationsstufe Erwachsene Kinder/Jugendliche 

Stufe 1 Streit, Unstimmigkeiten, üble Nachrede 

 

streiten, hänseln, ausgrenzen 

Massnahmen Gespräche führen, schlichten 

 

Gespräche führen, schlichten 

Zuständigkeit Anwesendes Vorstandsmitglied oder andere*r Vereins-

funktionär*in 

Vereinsinterne und -externe Fälle: Trainer*in, Junioren-

verantwortliche*r, anwesendes volljähriges Vereinsmit-

glied 

 

Stufe 2 Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, Sachbeschädigung, 

vulgäre und/oder rassistische Sprache, Drogen- oder 

Dopingkonsum, Computercrash oder Datenverlust 

 

Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, Sachbeschädigung, 

Erpressung vulgäre und/oder rassistische Sprache, 

Drogen- oder Doping-konsum 

Massnahmen Gespräche führen, Sachverhalt klären 

 

Gespräche führen, Sachverhalt klären, Information an 

die Eltern 

Zuständigkeit Vereinspräsident*in und/oder Verantwortliche*r Krisen-

stab 

 

(evtl. Vertrauensperson des Vereins) 

Interne und externe Fälle: Juniorenverantwortliche*r 

sowie Vereinspräsident*in (und/oder Verantwortliche*r 

Krisenstab) 

 

(evtl. Vertrauensperson des Vereins) 

 

Stufe 3 Mehrfachkonf likte, Erpressung, Körperverletzung, se-

xuelle Belästigung/Vergehen, Cyber-Mobbing, grobe 

Sachbeschädigung, wiederholter Diebstahl, Drogen-

dealer, Unerwarteter Ausfall von Führungspersonen, 

markante Führungsfehler, Unfälle/Todesfälle, Vermisst-

meldung, Zerstörung Inf rastruktur 

 

Mehrfachkonf likte, Körperverletzung, sexuelle Belästi-

gung/ Vergehen, Cyber-Mobbing, grobe Sachbeschädi-

gung, wiederholter Diebstahl, Drogendealer, Unfälle/-

Todesfälle, Vermisstmeldung 

Massnahmen Einberufung Krisenstab zwingend 

sofern Sachverhalt klar: Gemäss gesetzlicher Vorga-

ben Blaulichtorganisationen aufbieten 

(Polizei, Feuerwehr, Rettungs-dienst), weitere Fach-

stellen. 

 

Einberufung Krisenstab zwingend, 

Information an Eltern sofern Sachverhalt klar: Gemäss 

gesetzlicher Vorgaben Blaulichtorganisationen aufbie-

ten (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst), weitere Fach-

stellen. 

Zuständigkeit Interne und externe Fälle: 

Vereinspräsident*in und/oder Verantwortliche*r Krisen-

stab 

(evtl. Vertrauensperson des Vereins) 

 

Interne und externe Fälle:  

Vereinspräsident*in und/oder Verantwortliche*r Krisen-

stab 

(evtl. Vertrauensperson des Vereins) 
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Ablauf und Zuständigkeiten: 
 

Ereignis 

(vgl. Interventionshilfe) 

Verantwortliche gemäss Interventionshilfe bestimmen 

das Vorgehen 

Jacqueline Seewer 

Fichtenstrasse 2, 9445 Rebstein 

M 079 810 72 35 

Information und Beizug Vereinspräsident (und/oder Vertrauensperson des 

Vereins)? 

Allenfalls ist der «Krisenstab» einzuberufen. 

Information an Betroffene 

• Information ist die Regel 

(auch an Eltern) 

• Art der Information je nach Ereignis 

 

Wir informieren sorgsam, 

offen und gelassen! 

«Krisenstab» unseres Vereins 

Vereinspräsident Stv. Präsident 
Benno Keel 
Im Elmat 5, 9445 Rebstein 
M 076 412 31 97 

Alexander Baumgartner 
Sonnenstrasse 14, 9445 Rebstein 
M 071 535 06 42 

  
Vorstands-Delegation  

Jacqueline Seewer 
Fichtenstrasse 2, 9445 Rebstein 
M 079 810 72 35 

Janina Halter 
Alte Landstrasse 79, Rebstein 
M 078 646 13 31 

 

Krisenstab bestimmt das weitere Vorgehen. 

Medien-Information? 

• Zusammen absprechen 

• Gemeinsame Sprachregelung 

finden! 

• Schriftliche Mitteilung oder 

Interview? 

• Mediensprecher/in bestimmen? 

Wer informiert? 

a) die Betroffenen? 

b) die Medien? 

(Präsident, Verantwortliche/r Krisenstab? Mediensprecher/in? 

Fachperson?, Polizei?) 

Verarbeitung in unserem Verein: 

Protokollierung, Info an Vorstand, allenfalls Info 

an weitere Funktionäre 

 


